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1638/AB XXIV. GP 

Eingelangt am 29.05.2009 
Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. 

BM für Verkehr, Innovation und Technologie 

Anfragebeantwortung 
GZ. BMVIT-10.000/0017-I/PR3/2009      

DVR:0000175 
 
 
An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Mag.a  Barbara PRAMMER 
Parlament 
1017    W i e n 
 

Wien, am     . Mai 2009 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Lausch und weitere Abgeordnete haben am 1. April 2009 

unter der Nr. 1581/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Pilotprojekt 

Notfallmanagement der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach Einholung der Auskünfte von den ÖBB wie folgt: 

 
 
Zu Frage 1: 

 Seit wann existiert die Funktion des Notfallleiters? 
 

Wie mir die ÖBB mitteilen, sind die Aufgaben des Notfallmanagements bei 

außergewöhnlichen Ereignissen ein Teilbereich der Gesamtaufgaben eines 

Fahrdienstleiters.  

Die Bezeichnung „Notfallleiter“ existiert innerhalb der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG seit 

2006. Die Notfallleiter sind mit ihren Aufgabenstellungen als ausgebildete Fahrdienstleiter 
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mit jahrelanger Erfahrung im Betriebsdienst bestens vertraut. Bereits vor 2006 wirkten für 

Notfälle spezialisierte Mitarbeiter der betriebslenkenden Stellen mit Ausbildung und 

Berufserfahrung eines Fahrdienstleiters an der Bewältigung von Aufgaben des 

Notfallmanagements mit.  

 
 
 
Zu Frage 2: 

 Wie lauten die Ausbildungsvorschriften für die Ausbildung zum Notfallleiter? 
 

Voraussetzung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Notfallmanagements ist gemäß 

ÖBB eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fahrdienstleiter.  

 
 
Zu Frage 3: 

 Welche Ausbildungszeit ist in den Ausbildungsvorschriften vorgesehen? 
 
Die Ausbildungszeit für Fahrdienstleiter beträgt laut Auskunft der ÖBB 120 Schulungstage. 
 
 
Zu Frage 4: 

 Welche Ausbildungsinhalte sind in den Ausbildungsvorschriften verankert? 
 

Die Ausbildungsinhalte in den Ausbildungsvorschriften umfassen alle betrieblich relevanten 

Normen gemäß den behördlich genehmigten Dienstvorschriften. Dazu zählt unter anderem 

das Notfallmanagement gemäß behördlich genehmigter ZSB 26 und der dazu ergangenen 

Dienstanweisung.  

 
 
Zu Frage 5: 

 Wie wurden die Ausbildungsinhalte festgelegt (Art des Ermittlungsverfahrens)? 
 

Wie mir die ÖBB mitteilen, sind Ziele, Abläufe und Inhalte in den Ausbildungsplänen für die 

betriebliche Funktion Fahrdienstleiter festgelegt.  

 
 
Zu den Fragen 6, 7 und 10 bis 13: 

 Sind Ausbildungsvorschriften und die Ausbildung zum Notfallleiter nach § 21 a 
Eisenbahngesetz genehmigungspflichtig? 

 Wenn nein, warum nicht? 
 Wenn nein, warum wurde dies unterlassen? 
 Wurden Ausbildungsvorschriften und die Ausbildung zum Notfallleiter durch die 

Eisenbahnbehörde genehmigt? 
 Wenn ja, wann? 
 Wenn nein, warum nicht? 
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Der Notfallleiter ist eine Funktion eines Betriebsbediensteten. Die fachlichen 

Voraussetzungen für diese Funktion sind eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, in 

Theorie und Praxis, als Fahrdienstleiter. Eine eigene Ausbildungsvorschrift für die Funktion 

Notfalleiter ist daher nicht erforderlich. 

 

Zu den Fragen 8 und 9: 
 Wurde um Genehmigung der Ausbildungsvorschriften und der Ausbildung zum 

Notfallleiter angesucht? 
 Wenn ja, wann wurde durch welche Stelle angesucht? 

 

Das Notfallmanagement ist ein Teilbereich der Gesamtaufgaben eines Fahrdienstleiters. Es 

war daher nicht erforderlich, gesondert um Genehmigung für die Ausbildungsvorschriften 

zum Notfallleiter anzusuchen.  

 
 
Zu den Fragen 14 bis 17: 

 Welche Ausbildungen für Funktionen im Verantwortungsbereich der ÖBB 
Infrastruktur Betrieb AG sind nach § 21 a Eisenbahngesetz genehmigt? 

 Seit wann werden die angeführten Ausbildungen vorgenommen, aufgelistet nach 
Datum und Ausbildung? 

 Wann wurde die Genehmigung für die angeführten Ausbildungen erteilt, aufgelistet 
nach Datum und Ausbildung? 

 Gibt es weitere Ausbildungen für Funktionen im Verantwortungsbereich der ÖBB 
Infrastruktur Betrieb AG, die nach § 21 a Eisenbahngesetz genehmigungspflichtig 
sind, jedoch über keine Genehmigung verfügen? 

 

§ 21a Eisenbahngesetz normiert, dass das Verhalten einschließlich der Ausbildung der 

Eisenbahnbediensteten durch das Unternehmen zu regeln ist.  

Nachstehende Ausbildungen gemäß §21a  Eisenbahngesetz wurden wie folgt genehmigt: 

- Richtlinie für die Ausbildung, die Prüfung, den Einsatz, das Verhalten, die Unterweisungen 
und  die Nachprüfungen der Triebfahrzeugführer bei den ÖBB (Richtlinie für 
Triebfahrzeugführer gemäß der TFVO), genehmigt am 15. Mai 2000. 

- Richtlinie für die Ausbildung, die Prüfung, den Einsatz, das Verhalten, die Unterweisungen, 
Überprüfungen sowie die Nachprüfungen der Fahrzeugprüfer, Wagenmeister und 
Bremsenschlosser bei den ÖBB (Richtlinie für Wagenmeister), genehmigt am 03. Juli 2003. 
 
Wie mir die ÖBB mitteilen, werden die Ausbildungen seit Inkrafttreten der jeweiligen 

Ausbildungsvorschriften vorgenommen. 

 
Zu Frage 18: 

 Für welche Eisenbahnberufe ist eine Mindestausbildungsdauer vorgeschrieben, 
aufgelistet nach Beruf und Mindestausbildungsdauer? 
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Wie mir die ÖBB mitteilen ist die Aufzählung der Eisenbahnberufe samt Ausbildungsdauer in 

der jeweiligen Ausbildungsvorschrift beschrieben.  

 
 
Zu Frage 19: 

 Wie lange dauert die Ausbildung der oben genannten Eisenbahnberufe in der Praxis? 
 
Die Ausbildungsdauer entspricht gemäß ÖBB auch in der Praxis den Vorgaben der 

jeweiligen Ausbildungsvorschrift.  

 
 
Zu Frage 20: 

 Wie lange dauert die Ausbildung zum Notfallleiter? 
 

Die Ausbildung zum Fahrdienstleiter, die das Notfallmanagement beinhaltet, dauert nach 

Auskunft der ÖBB 120 Schulungstage. Darüber hinaus werden Mitarbeiter des 

Betriebsdienstes laufend weitergebildet. Für Fahrdienstleiter beträgt das Ausmaß der 

Weiterbildung mindestens 16 Stunden/Jahr, für Mitarbeiter der betriebslenkenden Stellen 

(Disponenten und Notfallleiter) acht Stunden/Jahr.  

 
 
Zu Frage 21: 

 Welche Lehrunterlagen stehen für die Ausbildung zum Notfallleiter zur Verfügung? 
 
Relevant für Notfallleiter sind gemäß Mitteilung der ÖBB sämtliche betrieblichen Normen, 

insbesondere die Dienstvorschriften V3 und ZSB 26 sowie das Handbuch 852.01 

„Notfallmanagement“. 

 
 
Zu Frage 22: 

 Wie viele Personen wurden seit 2005 zum Notfallleiter ausgebildet? 
 

Die Ausbildung zum Fahrdienstleiter umfasst - wie mir die ÖBB mitteilen - auch die 

Aufgaben des Notfallmanagements. Somit sind sämtliche Fahrdienstleiter mit den Aufgaben 

des Notfallmanagements vertraut.  

In den betriebslenkenden Stellen ist täglich rund um die Uhr ein Mitarbeiter (Notfallleiter) 

ausschließlich für die Abhandlung von Notfällen abgestellt. Anlässlich der betrieblichen 

Weiterbildung wird bei diesen Mitarbeitern besonders auf die Vertiefung notfallrelevanter 

Bestimmungen geachtet. Derzeit sind österreichweit rund 60 Personen mit den Aufgaben 

eines Notfallleiters betraut.  
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Zu Frage 23: 
 Fällt dem Notfallleiter im Notfall operative Verantwortung zu? 

 
Gemäß Auskunft der ÖBB ist für die Umsetzung betrieblicher Maßnahmen in Notfällen der 

für den Notfallbereich örtlich zuständige Fahrdienstleiter operativ zuständig. 

 

Zu Frage 24: 
 Wie häufig müssen Notfälle zumindest geübt werden? 

 
Gemäß der ÖBB Dienstvorschrift ZSB 26 (Zusatzbestimmungen zur Signal- und zur 

Betriebsvorschrift – Notfallmanagement, Vorfalluntersuchung) ist mindestens einmal jährlich 

ein Notfalltraining (ggf. auch im Zusammenhang mit einer Übung bzw. einem Probealarm) in 

jedem Notfallbereich abzuhalten. Zusätzlich zu Übung bzw. Notfalltraining haben 

Infrastrukturbetreiber mindestens einmal jährlich einen Probealarm in jeder Netzbetrieb-

Region durchzuführen.   

 
 
Zu Frage 25: 

 Wie häufig wurden seit 2005 Notfallübungen vorgenommen, aufgeschlüsselt nach 
Datum, Ort und beteiligten Einsatzkräften? 

 
Gemäß Auskunft der ÖBB wurden 285 Notfallübungen und Probealarme mit Einsatzkräften 

und Hilfsorganisationen durchgeführt. Zusätzlich dazu erfolgten 1.926 betriebsinterne 

Notfalltrainings. 

 
 
Zu den Fragen 26 bis 31: 

 Wurde die Funktion des Notfallleiters in die Betriebsvorschrift implementiert? 
 Wenn ja, wann und in welcher Form? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Wurde die Funktion des Notfallleiters in die Unfallvorschrift implementiert? 
 Wenn ja, wann und in welcher Form? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 
Das Notfallmanagement ist ein Teilbereich der behördlich genehmigten ÖBB 

Betriebsvorschriften. Die darin enthaltenen Ausführungsbestimmungen sind vom 

Fahrdienstleiter einzuhalten. Für die Ausübung der Funktion „Notfallleiter“ sind die fachlichen 

Voraussetzungen - wie bereits in der Beantwortung zu den Fragepunkten 6ff ausgeführt - 

nachzuweisen. Mindestvoraussetzung für die Mitarbeit in einer betriebslenkenden Stelle als 

Notfallleiter ist daher eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fahrdienstleiter. 

Somit sind die Ausführungsbestimmungen der ÖBB Betriebsvorschriften, insbesondere der 

ÖBB Dienstvorschrift V3 (Betriebsvorschrift) und der ÖBB Dienstvorschrift ZSB 26 
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(Zusatzbestimmungen zur Signal- und zur Betriebsvorschrift – Notfallmanagement, 

Vorfalluntersuchung), vom Notfallleiter einzuhalten.  

Die Aufgaben des Notfallleiters sind den Ausführungsbestimmungen zur ÖBB 

Dienstvorschrift  ZSB 26 (Zusatzbestimmungen zur Signal- und zur Betriebsvorschrift – 

Notfallmanagement, Vorfalluntersuchung) zu entnehmen. 

 

Gemäß Auskunft der ÖBB ist die ZSB 26 mit 9. Dezember 2007 in Kraft getreten. Bis zum 

Inkrafttreten der ZSB 26 waren die DV V26 bzw. die DA Notfallmanagement anzuwenden.  

Die in Notfällen zu treffenden Maßnahmen ergeben sich aus der Dienstvorschrift  ZSB 26 

bzw. den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen. Diese beinhalten auch die Aufgaben 

des Notfallleiters. 

Zu Frage 32: 
 Welche Notfallleitstellen existieren in Österreich? 

 
Notfallleitstellen befinden sich gemäß Auskunft der ÖBB in Innsbruck, Linz, Salzburg, Villach 

und Wien. 

 
 
Zu Frage 33: 

 Nach welchen Kriterien wurden die Notfallleitstellen ausgewählt? 
 
Wie mir die ÖBB mitteilen verfügt jede betriebslenkende Stelle auch über eine 
Notfallleitstelle. 
 
 
Zu Frage 34: 

 Nach welchen Kriterien wurden die Notfallleitstellen genehmigt? 
 
Eine Notfallleitstelle ist - wie mir die ÖBB mitteilen - ein Teilbereich der jeweiligen 

betriebslenkenden Stelle. Eine gesonderte behördliche Genehmigung ist nicht erforderlich. 

 
 
Zu Frage 35: 

 Mit wie vielen Personen sind die Notfallleitstellen besetzt, aufgeschlüsselt nach 
Notfallleitstellen? 

 
Jede Notfallleitstelle ist gemäß Auskunft der ÖBB rund um die Uhr mit einem Notfallleiter 
besetzt. 
 
 
Frage 36: 

 Fand eine Arbeitsplatzevaluierung der Notfallleitstellen statt? 
 
Dazu teilen mir die ÖBB mit, dass eine Arbeitsplatzevaluierung der Notfallleitstellen stattfand.  
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Zu den Fragen 37 und 38: 

 Wenn ja, wann, aufgeschlüsselt nach Notfallleitstellen? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 

Die Evaluierungen erfolgten gemäß Auskunft der ÖBB wie folgt:  

Betriebslenkende Stelle                                                Datum der letzten Evaluierung 

Regionale Verkehrsleitung Ost (RVL Ost):                                   02. März 2009 

Regionale Verkehrsleitung West:                                                 20. Oktober 2008* 

Regionale Verkehrsleitung Süd:                                                   04. Februar 2008 

Regionale Verkehrsleitung Nord:                                                  21. November 2008 

Regionale Verkehrsleitung Mitte:                                                  01. Oktober 2008 

*In der regionalen Verkehrsleitung West (mit Notfallleitstelle Innsbruck) wurde die letzte Arbeitsplatzevaluierung 
vor dem Unfall bei Lochau-Hörbranz am 20. September 2006 durchgeführt; nach diesem Unfall fand eine weitere 
Evaluierung am 12. Jänner 2007 statt. 
 
 
Zu Frage 39: 

 Hat die ÖBB Infrastruktur Betrieb AG die Verantwortung für die durch das Verkehrs-
Arbeitsinspektorat kritisierten Organisationsverfehlungen übernommen? 

 

Die ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG wurden vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat (VAI) mit den in 

der parlamentarischen Anfrage zitierten Schreiben im Zusammenhang mit dem tödlichen 

Unfall von zwei Polizisten und einem Bestatter am 29. Dezember 2006 bei Lochau-Hörbranz 

gemäß ÖBB aufgefordert, nachstehende generelle Regelungen zu treffen und vorzulegen:  

 

• Generelle Regelung über die zu treffenden Schutzmaßnahmen beim Einsatz 

bahnfremder Dritter im Gefahrenraum der Gleise unter Berücksichtigung der Grundsätze der 

Gefahrenverhütung 

• Generelle Regelung über die organisatorische Umsetzung der Schutzmaßnahmen 

beim Einsatz bahnfremder Dritter im Gefahrenbereich der Gleise 

• Generelle Regelung über die Umsetzung der Koordination mit den beteiligten 

Arbeitgebern beim Einsatz bahnfremder Dritter im Gefahrenraum der Gleise 

Die ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG hat über die getroffenen Maßnahmen umfassend berichtet 

(vgl. Beilagen 1 und 2).  
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Zu Frage 40: 

 Existiert eine generelle Regelung über die zu treffenden Schutzmaßnahmen beim 
Einsatz bahnfremder Dritter im Gefahrenraum der Geleise unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Gefahrenverhütung? 

 

Die allgemeinen Pflichten eines Eisenbahnunternehmens finden sich in § 19 EisbG 1957. Zu 

Schutzmaßnahmen beim Einsatz bahnfremder Dritter finden sich die Aufgaben und 

Zuständigkeiten weiters in den bezughabenden Bestimmungen der Dienstvorschriften, wie 

z.B. Gleissperren gemäß ÖBB Dienstvorschrift V3 (Betriebsvorschrift) oder 

Sicherungsmaßnahmen und Verständigungen gemäß ÖBB Dienstvorschrift ZSB 26 

(Zusatzbestimmungen zur Signal- und zur Betriebsvorschrift – Notfallmanagement, 

Vorfalluntersuchung) sowie ÖBB Dienstanweisungen (z.B. Handbuch Notfallmanagement 

und Vorfalluntersuchung). 

 
 
Zu den Fragen 41 bis 49: 

 Wenn ja, ist diese Regelung mit den Einsatzkräften abgestimmt? 
 Wenn ja, seit wann und in welcher Form? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Existiert eine generelle Regelung über die organisatorische Umsetzung der 

Schutzmaßnahmen beim Einsatz bahnfremder Dritter im Gefahrenraum der Geleise 
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Gefahrenverhütung? 

 Wenn ja, seit wann und in welcher Form? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 Existiert eine generelle Regelung über die Umsetzung der Koordination mit den 

beteiligten Arbeitgebern beim Einsatz bahnfremder Dritter im Gefahrenraum der 
Geleise unter Berücksichtigung der Grundsätze der Gefahrenverhütung? 

 Wenn ja, seit wann und in welcher Form? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 
Ich darf auf die Beilagen 1 und 2 verweisen, die mir von den ÖBB übermittelt wurden.  
 
 
Zu Frage 50: 

 Wird die Koordination mit bahnfremden Dritten regelmäßig geübt? 
 
Im Rahmen von Notfallübungen und Probealarmen wird gemäß Auskunft der ÖBB auch die 

Koordination mit bahnfremden Einsatzkräften und Hilfsorganisationen regelmäßig geübt.  

 
 
Zu Frage 51: 

 Wenn ja, wann fanden diese Übungen statt, aufgeschlüsselt nach Datum und 
beteiligten Einsatzkräften? 
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Diese Übungen finden - wie mir die ÖBB mitteilen - laufend flächendeckend im gesamten 

Bundesgebiet (konzentriert auf Verkehrsknotenpunkte, Verschubbahnhöfe sowie 

Güterverteilzentren) statt. 

 
 
Zu den Fragen 52 bis 57: 

 In welchem Zeitraum muss ein Bahnübergang mit defekter Signalanlage spätestens 
gesichert sein? 

 In welchem Zeitraum musste ein Bahnübergang mit defekter Signalanlage am 
1.1.2007 spätestens gesichert sein? 

 Gab es zu einem Zeitpunkt vor 2007 bereits Vorschriften, die eine Sicherung in einem 
konkreten bzw. kürzeren Zeitraum vorschrieben? 

 Wenn ja, wann, aus welchem Grund und durch wen wurden diese Regelungen 
jeweils aufgehoben? 

 Welche konkreten Verbesserungen wurden seit der Kritik des Verkehrs-
Arbeitsinspektorats in den kritisierten Bereichen vorgenommen? 

 Welche Aktivitäten wurden von der Eisenbahnaufsicht gesetzt? 
 
Gemäß den Bestimmungen der §§ 14 und 15 der Eisenbahn-Kreuzungsverordnung 1961 hat 

das Eisenbahnunternehmen unverzüglich nach Erhalt der Meldung über die Störung an einer 

Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage bis zum Zeitpunkt, in dem  

a) bei Schrankenanlagen die einen "Bahnübergang mit Schranken" ankündigenden 

Verkehrszeichen durch ein Straßenverkehrszeichen "Bahnübergang ohne 

Schranken" überdeckt worden sind und vor der Eisenbahnkreuzung das 

Straßenverkehrszeichen "Halt" angebracht worden ist oder bei Lichtzeichenanlagen 

vor der Eisenbahnkreuzung das Straßenverkehrszeichen "Halt" angebracht worden 

ist oder  

b) bei Schrankenanlagen die einen "Bahnübergang mit Schranken" ankündigenden 

Verkehrszeichen durch ein Straßenverkehrszeichen "Bahnübergang ohne 

Schranken" überdeckt worden sind und die Eisenbahnkreuzung bewacht ist oder bei 

Lichtzeichenanlagen die Eisenbahnkreuzung bewacht ist, 

vorzusorgen, dass Schienenfahrzeuge vor der Eisenbahnkreuzung anhalten und die Fahrt 

erst nach Abgabe von akustischen Signalen fortsetzen. 

In weiterer Folge dürfen sich Schienenfahrzeuge im Fall a) derartigen Eisenbahnkreuzungen 

mit einer Geschwindigkeit von höchstens 50 km/h unter gleichzeitiger Abgabe akustischer 

Signale und im Fall b) mit einer Geschwindigkeit von höchstens 80 km/h unter gleichzeitiger 

Abgabe akustischer Signale nähern. 

Aus gegebenem Anlass wurden in einem Erlass vom April 2008 die in der Eisenbahn-

Kreuzungsverordnung 1961 normierten Bestimmungen für den Störungsfall dahingehend 

interpretiert, dass sich diese Bestimmungen nur auf die unverzüglich nach Erhalt der 

Meldung über die Störung an einer Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage vorzusehende 
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Maßnahme beziehen. Diese unverzüglich vorzusehende Maßnahme ist daher auf den 

unumgänglich notwendigen Zeitraum bis zum Wirksamwerden der Maßnahmen gemäß a) 

oder b) zu beschränken (nach Auslegung des BMVIT in der Regel auf längstens zwei 

Stunden). Das heißt, dass die Einleitung der Maßnahmen gemäß a) oder b) ebenfalls 

unverzüglich nach Erhalt der Störungsmeldung zu erfolgen hat, damit diese längstens nach 

zwei Stunden ab Erhalt der Störungsmeldung wirksam werden können. 

Ferner wird durch mein Ressort die aus dem Jahr 1961 stammende 

Eisenbahnkreuzungsverordnung samt den Durchführungsbestimmungen und Erlässen, die 

seit 1961 ergangen sind, neu erlassen werden.  

Die Arbeiten sind soweit fortgeschritten, dass Ende Juni 2009 ein entsprechender Entwurf 

vorliegen wird. Damit wird nicht nur auf die Anregungen des Verkehrsarbeits-Inspektorats 

eingegangen, sondern v.a. auf die im Jahr 2007 stattgefundene Häufung von Kollisionen auf 

Eisenbahnkreuzungen. 

Diese ist seit Umsetzung der Maßnahmen der sogenannten „Hot-Spot-Liste“ bereits seit 

2008 wieder rückläufig. Trotzdem ist eine neue Eisenbahnkreuzungsverordnung notwendig. 

Abschließend ist anzuführen, dass in meinem Ressort eine Arbeitsgruppe über die 

zukünftige Ausbildung eisenbahnspezifischer Berufe, im Hinblick auf die europäische 

Harmonisierung des Eisenbahnverkehrs und Eisenbahnbetriebs, eingerichtet wurde. 

Beispielhaft kann angeführt werden, dass im Rahmen der Erteilung von 

Sicherheitsgenehmigungen und Sicherheitsbescheinigungen stichprobenartige 

Überprüfungen bei den jeweiligen Eisenbahnunternehmen erfolgen. 

 
 
 
 
 
Beilagen 
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